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DIE JUSTIZ-, GEMEINDE- UND KIRCHENDIREKTION  

DES KANTONS BERN 
 

 

hat in der Disziplinarsache gegen 

 

Notar A., ……………………………………………. 

 

betreffend 

 

allfällige Berufspflichtverletzungen  

(Anzeige des Regierungsstatthalteramts X.) 

 

erwogen: 

 

1. 

1.1 Mit Eingabe vom 19. April 2016 erstattete das Regierungsstatthalteramt X. der Justiz-, 

Gemeinde- und Kirchendirektion des Kantons Bern (kurz: JGK) eine aufsichtsrechtliche Anzei-

ge gegen Notar A. wegen Nichteinreichen eines Steuerinventars trotz zweifacher schriftlicher 

Mahnung. Das Regierungsstatthalteramt X. legt folgenden Sachverhalt dar:  

Mit Verfügung vom 10. November 2014 sei im Erbfall H. Z. ein Steuerinventar angeordnet wor-

den. Gestützt auf den Vorschlag der bei der Siegelung anwesenden Erben sei Notar A. damit 

 

 



- 2 - 

beauftragt worden. Es sei festgehalten worden, dass das Inventar innert sechs Monaten abzu-

schliessen sei.  

Zwischen dem Notar und dem Erben A. Z. sei es im Verlauf des Jahres 2015 zu verschiedenen 

Korrespondenzen gekommen. Offenbar sei es nicht möglich gewesen, den Bruder W. Z. zu 

erreichen. Schliesslich habe sich A. Z. an das Regierungsstatthalteramt X. gewandt und dieses 

um Hilfe und Erklärung im Zusammenhang mit der Erstellung des Steuerinventars ersucht. A. 

Z. habe das Verhalten des Notars betreffend die Einholung der Daten für das Steuerinventar 

sowie dessen Informationspolitik gegenüber den Erben beanstandet und die Verschleppung 

sowie das fehlende Verantwortungsbewusstsein vom Miterben W. Z. bemängelt. 

Mit eingeschriebenem Brief vom 15. Juni 2015 habe der Notar W. Z. offenbar erfolglos um wei-

tergehende Angaben zur Vervollständigung des Inventars ersucht. Mit Schreiben vom 30. Juli 

2015 sei der Notar erstmals unter Ansetzung einer Frist von 30 Tagen zur Einreichung des 

Steuerinventars gemahnt worden. Darauf habe der Notar mit eingeschriebenem Brief vom 11. 

August 2015 Herrn W. Z. erneut gemahnt.  

Telefonisch sowie mit Schreiben vom 11. November 2015 habe sich A. Z. erneut an das Regie-

rungsstatthalteramt X. gewandt und dieses um Mitteilung ersucht, was gegen die Nichteinrei-

chung des Inventars durch den Notar unternommen würde. Mit Schreiben vom 13. November 

2015 sei der Notar sodann eine zweite und letzte Mahnung unter Fristansetzung bis Ende No-

vember 2015 zur Einreichung des Steuerinventars gesetzt worden. Zudem sei dem Notar in 

Aussicht gestellt worden, dass nach unbenütztem Ablauf der Frist eine Meldung an die Auf-

sichtsbehörde unumgänglich werde. Da seit Ende November 2015 wiederum vier Monate ver-

gangen seien, ohne dass das Steuerinventar eingereicht worden sei, habe sich das Regie-

rungsstatthalteramt X. am 19. April 2016 gezwungen gesehen, eine aufsichtsrechtliche Anzei-

ge einzureichen.  

1.2 In seiner Stellungnahme vom 6. Juni 2016 brachte der Notar insbesondere vor, dass 

seine Mahnungen an den Erben W. Z. jeweils erfolglos geblieben seien. Des Weiteren verwies 

der Notar auf die Arbeitslast, welche jeweils Ende Jahr in seinem Büro anfalle und die damit im 

Zusammenhang stehenden Geschäfte, welche keinen Aufschub dulden würden. Trotz dieser 

reichlichen Arbeit habe er das Steuerinventar am 1. Dezember 2015 zur Prüfung und Unter-

schrift an A. Z. versandt. Er sei davon ausgegangen, dass das Steuerinventar an die übrigen 

Miterben, d.h. an die Ehefrau des Verstorbenen B. Z. sowie an dessen zweiten Sohn W. Z. 

weitergeleitet worden sei. Es entziehe sich seiner Kenntnis, was mit dem Steuerinventar in der 

Folge geschehen sei. Es sei einzig klar, dass ihm das Steuerinventar bis dato nicht zurückge-

sandt worden sei und er ebenfalls keine Stellungnahme der Erben erhalten habe. Ferner ver-

wies der Notar auf die Erkrankung einer Mitarbeiterin und nahen Familienangehörigen, welche 

von einem Tag auf den anderen ausgefallen sei. Die Übernahme der offenen Dossiers dieser 

Mitarbeiterin habe zu einer erheblichen beruflichen Mehrbelastung des Notars geführt.  
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Weiter erklärte der Notar, dass er selber unter gewissen gesundheitlichen Problemen leide. 

Diese Umstände würden erklären, weshalb er die Rücksendung des Steuerinventars bei den 

Erben nicht gemahnt habe.  

Der Notar erklärte sodann die nächsten Schritte, wie er im vorliegenden Fall vorgehen wolle. Er 

wolle das Steuerinventar erneut den Erben in Kopie versenden, verbunden mit einer Frist von 

30 Tagen zur Rücksendung. Ein Stillschweigen solle dabei als Zustimmung interpretiert wer-

den. Danach werde der Notar das Steuerinventar dem Regierungsstatthalteramt X. einreichen.  

1.3 Mit Schreiben vom 4. Juli 2016 verzichtete das Regierungsstatthalteramt X. auf eine 

ausführliche Stellungnahme zum Schreiben des Notars vom 6. Juni 2016. Es wies jedoch da-

rauf hin, dass es in Bezug auf das weitere Vorgehen in der Erbschaftssache für sämtliche Be-

teiligte von Interesse sei, dass der Notar seinen Worten nun Taten folgen lasse, so dass das 

Geschäft endlich abgeschlossen werden könne.  

1.4 Mit Schreiben vom 7. Juli 2016 gelangte das instruierende Amt für Betriebswirtschaft 

und Aufsicht (kurz: ABA) an den Notar und teilte diesem seine provisorische Auffassung mit. 

So habe der Notar faktisch das Inventar am 1. Dezember 2015 abgeschlossen und den Erben 

zur Unterschrift unterbreitet. Danach hätten nicht alle Erben das Inventar unterschrieben. Der 

Notar wolle nun Ende Juni 2016 erneut das Inventar versenden und dieses erst nach Eingang 

aller Richtigbefundanzeigen dem Regierungsstatthalteramt X. einreichen. Das ABA wies den 

Notar darauf hin, dass dieses Vorgehen nicht notwendig sei. Ein Steuerinventar sei eine nota-

rielle Feststellungsurkunde und bedürfe keiner Mitunterschrift der Erben. Die Zustimmungser-

klärungen der Erben zu einem Inventar seien zwar in der notariellen Praxis üblich, sie seien 

jedoch nicht Voraussetzung für den Abschluss des Inventars oder dessen Abgabe beim Regie-

rungsstatthalteramt. Die inhaltliche Verantwortung liege nämlich alleine beim Notar. In diesem 

Sinne sei es für das ABA nicht nachvollziehbar, warum der Notar das Inventar nicht schon lan-

ge eingereicht habe. Das ABA ersuchte den Notar schliesslich, bis am 15. August 2016 das 

Inventar dem Regierungsstatthalteramt X. einzureichen, auch wenn nicht alle Erben dem Ent-

wurf förmlich zugestimmt hätten, oder zu begründen, warum das Inventar aus anderen Grün-

den nicht eingereicht werden könne. 

1.5 Mit Schreiben vom 23. September 2016 gelangte das ABA erneut an den Notar, da 

dieser bis zu diesem Zeitpunkt weder das Steuerinventar eingereicht noch eine Stellungnahme 

eingereicht hatte. Da die Mitarbeiterin und nahe Familienangehörige Ende Juli/Anfang August 

verstorben ist, wurde dem Notar eine weitere Frist bis am 10. Oktober 2016 angesetzt, um eine 

Kopie des fertig erstellten Steuerinventars einzureichen oder um über den aktuellen Stand des 

Verfahrens zu informieren.  

1.6 Mit Schreiben vom 4. November 2016 teilte das Regierungsstatthalteramt X. dem ABA 

mit, dass der Notar im Erbfall H. Z. das Steuerinventar am 2. November 2016 nun eingereicht 

habe. Der Notar selber hat das ABA nie direkt informiert. Mit Verfügung vom 19. Dezember 

2016 hat das ABA den Schriftenwechsel des vorliegenden Verfahrens geschlossen und einen 

Entscheid des Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektors in Aussicht gestellt.  
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2. 

Gemäss Art. 38 Abs. 2 Bst. c i.V.m. Art. 1 des Notariatsgesetzes vom 22. November 2005 (NG; 

BSG 169.11) ist die JGK zuständig für die Durchführung von Disziplinarverfahren, die sich ge-

gen im Notariatsregister des Kantons Bern eingetragene Notare richten. Sie wird dabei gestützt 

auf Art. 46 Abs. 1 NG entweder von Amtes wegen oder auf Anzeige hin tätig. In Ermangelung 

spezialrechtlicher Verfahrensvorschriften richtet sich die Durchführung des Disziplinarverfah-

rens nach den Regeln des Gesetzes über die Verwaltungsrechtspflege vom 23. Mai 1989 

(VRPG; BSG 155.21). Die JGK ist im Rahmen der ihr obliegenden polizeilichen Aufsicht über 

die Notare verpflichtet, einer Anzeige nachzugehen, die erforderlichen Untersuchungen einzu-

leiten und im Bedarfsfall auch die erforderlichen Massnahmen anzuordnen (vgl. hierzu JACOBI, 

N. 13 zu Art. 39 NG, in: Kommentar zum Notariatsrecht des Kantons Bern, Prof. Dr. Stephan 

Wolf [Hrsg.], Bern 2009 [zit.: KNB], mit weiterführenden Hinweisen). 

 

3. 

3.1 Der vom Regierungsstatthalteramt X. gemeldete Sachverhalt betrifft die Errichtung 

eines Steuerinventars. Dieses liegt im Monopolbereich eines bernischen Notars und ist somit 

dessen hauptberuflicher Tätigkeit zuzuordnen. Der Notar ist damit für den vorliegend zu beur-

teilenden Sachverhalt vollumfänglich den Berufspflichten nach Art. 30 ff. NG unterstellt.  

Gemäss Art. 37 Abs. 2 NG hat der Notar die ihm übertragenen Geschäfte innert nützlicher Zeit 

zu erledigen. Vom Notar wird verlangt, dass er seine Geschäfte möglichst rasch erledigt und be-

stehende Fristen einhält. Dem Notar ist eine weitgehende Freiheit bei der Einteilung seiner Arbeit 

zuzugestehen, solange er die Erledigung eines Geschäftes nicht in ungebührlicher Weise verzö-

gert und ein Geschäft nicht liegen lässt. Daraus folgt, dass die Erledigung der Geschäfte in der 

Reihenfolge ihres Eingangs nicht zwingend ist. Demgegenüber sind dringliche Geschäfte beför-

derlich zu behandeln (KNB-PFAMMATTER, N. 20 f. zu Art. 37 NG). 

Art. 7 der Verordnung über die Errichtung des Inventars vom 18. Oktober 2000 (Inventarverord-

nung, BSG 214.431.1) bestimmt, dass die Urkundsperson ein Steuerinventar oder ein Erb-

schaftsinventar innert sechs Monaten, seitdem es angeordnet wurde, abzuschliessen hat. Es 

handelt sich dabei allerdings um eine Ordnungsfrist. Wird die Frist überschritten, so hat das Re-

gierungsstatthalteramt die erforderlichen Massnahmen zu treffen.  

Im vorliegenden Fall wurde der Notar mit Verfügung des Regierungsstatthalteramts X. vom 10. 

November 2014 mit der Anordnung eines Steuerinventars im Erbfall H. Z. beauftragt. Es wurde 

ihm dazu eine Frist von sechs Monaten angesetzt. In der Folge gelangte der Notar mit Schreiben 

vom 2. Dezember 2014 an den Erben W. Z. und ersuchte diesen um Zustellung einer Vollmacht 

zur Ermittlung des Vermögens des Erblassers per Todestag. Da W. Z. die Vollmacht nicht unter-

schrieben zurücksandte, musste der Notar den Erben mit Schreiben vom 6. Februar 2015 mah-
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nen. Die entsprechende Vollmacht ging dann am 19. Februar 2015 beim Notar ein. Am 15. April 

2015 gelangte der Notar an den Erben A. Z. und bat diesen um Kontaktaufnahme zwecks Ver-

einbarung eines Termins für die Inventaraufnahme. Diese fand schliesslich am 28. Mai 2015 ein-

zig mit dem Erben A. Z. statt. Der Miterbe W. Z., der seine Mitwirkung am gesamten Inventarver-

fahren gemäss Aktenlage nur sehr schleppend oder gar nicht wahrnahm, war an der Inven-

taraufnahme nicht anwesend. In der Folge gelangte der Notar am 15. Juni 2015 erneut an den 

Erben W. Z. und bat diesen um Mitteilung von Informationen und um Zustellung von Unterlagen 

zwecks Vervollständigung des Steuerinventars. W. Z. liess sich darauf offenbar nicht vernehmen. 

Mit Schreiben vom 30. Juli 2015 mahnte das Regierungsstatthalteramt X. den Notar sodann 

erstmals zur Einreichung des Steuerinventars innert 30 Tagen. Das Regierungsstatthalteramt bat 

zugleich um einen Bericht des Notars, falls die Einreichung des Inventars innerhalb von 30 Ta-

gen nicht möglich sei. Da der Notar bis anfangs November 2015 weder das Steuerinventar ein-

gereicht hatte noch sich sonst wie gegenüber dem Regierungsstatthalteramt X. vernehmen liess, 

sah sich dieses gezwungen, den Notar am 13. November 2015 ein zweites Mal zu mahnen. Das 

Regierungsstatthalteramt gewährte dem Notar eine letzte Frist zur Einreichung des Steuerinven-

tars bis am 30. November 2015. Am 1. Dezember 2015 stellte der Notar sodann einen Entwurf 

des Steuerinventars dem Erben A. Z. zu und bat diesen um Unterzeichnung des Inventars durch 

sämtliche Erben. Über diesen Schritt informierte der Notar das Regierungsstatthalteramt X. per 

E-Mail. Da der Notar in der Folge das Steuerinventar bis im April 2016 wiederum nicht beim Re-

gierungsstatthalteramt eingereicht hatte, sah sich dieses zur Einreichung der aufsichtsrechtlichen 

Anzeige bei der JGK gezwungen. Gemäss Aktenlage reichte der Notar das definitive Steuerin-

ventar schliesslich erst am 2. November 2016 beim Regierungsstatthalteramt X. ein.  

3.2 Das Vorgehen des Notars bis zur Inventaraufnahme am 28. Mai 2015 ist grundsätzlich 

nicht zu beanstanden. Der Notar hat nach der Beauftragung zur Inventaraufnahme mit Verfügung 

vom 10. November 2014 umgehend beim Erben W. Z. die Vollmacht zur Ermittlung des Vermö-

gens des Erblassers per Todestag eingeholt. Der Umstand, dass dieser Erbe die Vollmacht erst 

am 19. Februar 2015 nach erfolgter Mahnung vom 6. Februar 2015 retourniert hat, kann dem 

Notar nicht angelastet werden. Die fehlende Mitwirkung, die W. Z. an den Tag legte und unter 

anderem dazu führte, dass die Inventaraufnahme erst am 28. Mai 2015 und nur im Beisein von 

A. Z. erfolgte, kann dem Notar nicht zum Vorwurf gemacht werden. Bis zum 28. Mai 2015 ist die 

eingetretene Verzögerung im Inventarverfahren auf die fehlende Mitwirkung des Erben W. Z. 

zurückzuführen und kann dem Notar disziplinarrechtlich nicht vorgeworfen werden.  

3.3 Dagegen erscheint das anschliessende Vorgehen des Notars unter dem Blickwinkel der 

Interessenwahrungspflicht als bedenklich. Trotz erfolgter Mahnung des Regierungsstatthalter-

amts X. vom 30. Juli 2015 hat der Notar nach durchgeführter Inventaraufnahme weder das Steu-

erinventar noch ein Gesuch um Fristverlängerung eingereicht.. Offenbar hat er auf Druck der 

ersten Mahnung des Regierungsstatthalteramts lediglich versucht, den Erben W. Z. zwecks Ein-

holens fehlender Informationen zu kontaktieren. Offenbar hat der Erbe W. Z. seine Mitwirkungs-

pflichten im Inventarverfahren weiterhin verweigert. Anhand der Stellungnahmen des Notars 

kann die JGK nicht beurteilen, ob die fehlenden Informationen für den Abschluss des Steuerin-
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ventars wirklich relevant gewesen wären. Wenn die fehlenden Informationen relevant gewesen 

wären, hätte der Notar beim Regierungsstatthalteramt X. innert der gesetzten Frist eine Meldung 

machen müssen, so dass dieses hätte Massnahmen gemäss Art. 7 der Inventarverordnung prü-

fen können. Weiter ist aus den Akten ersichtlich, dass der Notar offenbar ohne Druck des Regie-

rungsstatthalters beim Miterben W. Z. nicht oder zumindest zu wenig energisch nachgehakt hat.  

Erst nach der zweiten Mahnung des Regierungsstatthalteramts vom 13. November 2015 gelang 

es dem Notar, am 1. Dezember 2015 einen Entwurf des Steuerinventars an die Erben zu sen-

den. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass der Notar in der Zwischenzeit wirklich neue Infor-

mationen erhalten hätte. In seinem Begleitschreiben stützt sich dieser nämlich ausschliesslich 

auf die Inventaraufnahme vom 28. Mai 2015. Für die JGK sind daher die Gründe für die fast 

halbjährige Bearbeitungsdauer seit der Inventaraufnahme nicht nachvollziehbar. Das Regie-

rungsstatthalteramt hat jedoch eine Fristverlängerung bis am 30. November 2015 gewährt und 

der Notar hat mit einer leichten Verzögerung am 1. Dezember 2015 immerhin mit einem voll-

ständigen Inventarentwurf reagiert. Wäre das Steuerinventar nun innert angemessener Frist ab-

geschlossen worden, hätte die JGK wohl trotz gewisser Bedenken über das Verhalten des No-

tars, dieses wohl noch knapp nicht als Verletzung der Interessenwahrungspflicht qualifiziert. 

3.4 Schliesslich muss das Verhalten des Notars ab Erstellung des Entwurfs des Steuerin-

ventars am 1. Dezember 2015 als klare Verletzung der Interessenwahrungspflicht angesehen 

werden. Das Inventar wurde nämlich erst fast ein Jahr später am 2. November 2016 dem Regie-

rungsstatthalteramt eingereicht. Aus den Akten ist nicht ersichtlich, dass das definitive Inventar 

erheblich vom schon am 1. Dezember 2015 erstellten Entwurf abweicht. Aus Sicht der JGK 

macht der Entwurf eigentlich einen vollständigen und schlüssigen Eindruck. Dem Begleitschrei-

ben des Notars zum erwähnten Entwurf ist jedoch zu entnehmen, dass der Notar das Inventar 

erst abschliessen wollte, wenn sein Entwurf von allen Miterben unterzeichnet wurde. Der Notar 

übersieht mit seiner Vorgehensweise, dass ein Steuerinventar eine reine Feststellungsurkunde 

ist, die nur vom Notar alleine unterschrieben werden muss. Die Unterschriften der Erben sind für 

den Abschluss des Inventars nicht relevant. Es ist zwar nachvollziehbar, dass der Notar vor dem 

definitiven Abschluss des Inventars möglichst die Zustimmung aller Erben einholen wollte. Sach-

gerecht wäre es jedoch gewesen, die Zustimmungen ausserhalb der Urkunde einzuholen (mittels 

sogenannter Richtigbefundsanzeigen). Wenn die Zustimmungen nicht eintreffen, liegt es alleine 

in der Verantwortung und Kompetenz des Notars zu entscheiden, ob das Steuerinventar ab-

schlussreif ist. Der Notar hat vor der JGK nie behauptet oder belegt, dass nach dem 1. Dezem-

ber 2015 noch wesentliche Informationen gefehlt hätten. Die JGK ist daher der Meinung, dass 

der Notar das Steuerinventar ohne weiteres hätte abschliessen und einreichen können. Wenn 

der Notar vor dem definitiven Abschluss des Inventars wirklich die Zustimmungen aller Miterben 

hätte abwarten wollen, hätte er deutlich energischer nachhaken müssen. Dies wäre angesichts 

der zweifachen Mahnung des Regierungsstatthalteramts zu erwarten gewesen. Störend ist in 

diesem Zusammenhang, dass der Notar den Entwurf vom 1. Dezember 2015 offenbar nur an 

den Miterben A. Z. zugestellt hat mit der Bitte um Weiterleitung an die übrigen Miterben. Ange-

sichts der dem Notar bekannten schwierigen Verhältnisse unter den Erben erscheint dieses Vor-
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gehen unglücklich. Der Notar hätte alle Miterben direkt anschreiben müssen. In diesem Schrei-

ben hätte den Erben eine kurze Frist für allfällige Abänderungs- oder Ergänzungswünsche ange-

setzt werden können. Sofern innert Frist keine solchen Anträge beim Notar eingereicht worden 

wären, hätte das Inventar unverzüglich abgeschlossen werden können. 

 Aus Sicht der JGK gibt es keine sachlichen Gründe dafür, dass das Inventar nicht bis Ende Ja-

nuar 2016 hätte abgeschlossen werden können. Es ist der JGK bewusst, dass der Notar wegen 

der schweren Krankheit seiner Mitarbeiterin und nahen Familienangehörigen im fraglichen Zeit-

raum eine schwierige Phase durchmachen musste, die auch bei ihm zu gesundheitlichen Prob-

lemen führte. Die JGK hätte bei dieser Sachlage für weitere Verzögerungen ein gewisses Ver-

ständnis gehabt. Es ist jedoch besonders störend, dass der Notar den Regierungsstatthalter nie 

aktiv selber über die Verzögerungsgründe informiert hat. Möglicherweise hätte so die vorliegend 

zu beurteilende Anzeige vermieden werden können. Trotz der schwierigen persönlichen Um-

stände des Notars muss das Liegenlassen des Geschäfts vom 1. Dezember 2015 bis zum 

2. November 2016 als eindeutige Verschleppung des Geschäfts gewertet werden.  

3.5 In Lehre und Rechtsprechung ist sodann unbestritten, dass das Gebot der einwandfrei-

en Berufsausübung sowohl im hauptberuflichen, als auch im nebenberuflichen Tätigkeitsbereich 

des Notars verletzt wird, wenn die Korrespondenzen von Klienten, Kollegen oder Behörden dau-

ernd unbeantwortet bleiben (vgl. hierzu etwa MARTI, Bernisches Notariatsrecht, Bern 1983, N. 10 

zu Art. 40 aNG; RUF, Notariatsrecht, Bern 1995, § 24 N. 1132; KNB-GLATTHARD, N. 28 zu Art. 45 

NG; Entscheid der JGK 26.11-14.13 vom 15. August 2014, E. 3.1).  

Vorliegend hat der Notar nicht innert Frist auf die zwei schriftlichen Mahnungen des Regierungs-

statthalteramts X. vom 30. Juli 2015 und 13. November 2015 reagiert. Einzig mit E-Mail vom 2. 

Dezember 2015 teilte er dem Regierungsstatthalteramt zur Kenntnis mit, dass ein Entwurf des 

Steuerinventars an die Erben verschickt worden sei. Somit blieb der Notar dem Regierungsstatt-

halteramt X. eine Antwort darüber schuldig, wieso er das Inventar trotzt erfolgter Inventarauf-

nahme nach wie vor nicht einreichen könne. Ebenso unterliess es der Notar von sich aus beim 

Regierungsstatthalteramt aktiv um eine Fristverlängerung zu ersuchen. Der Notar wäre gehalten 

gewesen, das Regierungsstatthalteramt über die sich stellenden Probleme bei der Errichtung des 

vollständigen Inventars zu informieren. Das instruierende ABA hat den Notar mit zwei Schreiben 

vom 7. Juli 2016 und 23. September 2016 je zu einer Stellungnahme innert einer gesetzten Frist 

aufgefordert. Der Notar hat auf beide Schreiben weder eine Stellungnahme noch ein Gesuch um 

Fristverlängerung eingereicht. Das Verhalten des Notars widerspiegelt ein gewisses Mass an 

Gleichgültigkeit gegenüber den Anordnungen des Regierungsstatthalteramts und der Aufsichts-

behörde. Durch die mehrfache Nichtbeantwortung der behördlichen Korrespondenzen hat der 

Notar das Gebot der einwandfreien Berufsausübung verletzt. 

 

4. 
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4.1 Verletzt der Notar vorsätzlich oder fahrlässig Berufspflichten oder verstösst er gegen 

die Bestimmungen des Notariatsgesetzes und seiner Ausführungserlasse, das Gebot der un-

abhängigen und einwandfreien Berufsausübung oder gegen das Ansehen des Notariats, wird 

er unabhängig von der vermögens- und strafrechtlichen Verantwortlichkeit disziplinarisch be-

straft (Art. 45 Abs. 1 NG). In leichten Fällen kann von einer Bestrafung abgesehen werden, 

wenn anzunehmen ist, dass der Notar den Beruf künftig einwandfrei ausüben werde (Art. 45 

Abs. 2 NG). 

Der Notar hat durch sein Verhalten gegen die Interessenwahrungspflicht verstossen, indem er 

das ihm übertragene Geschäft schleppend und wohl grösstenteils erst unter dem Druck des 

vorliegenden Disziplinarverfahrens abgeschlossen hat. Es handelt sich dabei um eine zentrale 

Berufspflicht, die darüber hinaus auch unmittelbar mit dem Ansehen des bernischen Notariats 

zusammenhängt. Der Notar hat durch mehrfache Nichtbeantwortung von behördlichen Korres-

pondenzen zudem gegen das Gebot der einwandfreien Berufsausübung verstossen. Von ei-

nem leichten Fall im Sinne von Art. 45 Abs. 2 NG kann angesichts dieser Umstände nicht aus-

gegangen werden. Der Notar ist deshalb mit einer disziplinarischen Sanktion zu belegen. 

4.2 Art. 47 Abs. 1 NG sieht als Disziplinarmassnahmen den Verweis, eine Busse von bis zu 

CHF 20'000.00, die Suspendierung des Eintrages im Notariatsregister für die Dauer von einem 

Monat bis zu zwei Jahren und die Löschung des Eintrages im Notariatsregister vor. 

Dieser Massnahmenkatalog ist einerseits abschliessend, andererseits nach der Schwere der 

Sanktion in aufsteigender Reihenfolge gegliedert. Bei der Festsetzung der konkreten Massnah-

me ist stets das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu beachten (vgl. zum Ganzen auch KNB-

GLATTHARD, N. 1 ff. zu Art. 47 NG, mit weiteren Hinweisen). Das alte Notariatsgesetz des Kan-

tons Bern vom 28. August 1980, welches bis am 30. Juni 2006 in Kraft war, sah explizit vor, dass 

die Disziplinarstrafe nach dem Verschulden des Notars bestimmt werde, unter Berücksichtigung 

seiner Beweggründe und der gefährdeten oder verletzten Interessen sowie nach der Art und 

Weise der bisherigen Berufsausübung (Art. 43 aNG). Zwar fehlt im neuen Notariatsgesetz ein 

expliziter Hinweis auf die Bemessung. Der Vortrag des Regierungsrates an den Grossen Rat 

betreffend das Notariatsgesetz vom 16. März 2005 (zit.: Vortrag NG) hält jedoch im Bereich des 

Disziplinarwesens ausdrücklich fest, dass die bisherigen Regelungen zur disziplinarischen Ver-

antwortlichkeit ohne materielle Änderungen ins neue Recht übernommen wurden (vgl. Vortrag 

NG Ziff. 3.30, S. 12). Das Abstellen auf das konkrete Verschulden unter Berücksichtigung der 

Beweggründe, der tangierten Interessen sowie der bisherigen Berufsausübung ergibt sich letzt-

lich auch aus der Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips und ist daher in der Lehre un-

bestritten (vgl. dazu KNB-GLATTHARD, N. 35 zu Art. 45 NG, mit Verweis auf die altrechtliche 

Rechtsprechung; vgl. u.v. auch Entscheid der JGK 26.11-13.9 vom 9. September 2014, E. 5.2). 

Reicht eine mahnende Strafe aus, um zu bewirken, dass ein fehlbarer Notar seinen Beruf ins-

künftig wieder einwandfrei ausüben wird, so darf folglich nicht über einen Verweis oder eine Bus-

se hinausgegangen werden (vgl. hierzu auch KNB-GLATTHARD, N. 6 und 36 zu Art. 45 NG sowie 

N. 4 zu Art. 47 NG, mit weitergehenden Hinweisen auf die einschlägige Rechtsprechung). 
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4.3 Die JGK würdigt das Verschulden des Notars als mittelschwer. Weiter handelt es sich 

vorliegend um einen Wiederholungsfall. Dem Notar wurde bereits mit Entscheid der JGK vom 

29. April 2016 (Nr. 26.11-15.35) eine Busse von CHF 1'000.00 wegen ähnlich gelagerten Vor-

würfen auferlegt. Ebenso wurde der Notar mit Entscheid der JGK vom 30. Januar 2017 

(Nr. 26.11-16.18) wegen der Verletzung der Ausstandspflicht zu einer Busse von CHF 2'000.00 

verurteilt. Aus diesem Grund müsste die hier auszusprechende Busse grundsätzlich höher als 

CHF 2'000.00 ausfallen. Die äusserst schwierige familiäre Situation des Notars wird von der 

JGK jedoch schuldmindernd gewürdigt. Aufgrund der genannten Umstände erscheint vorlie-

gend eine Busse in der Höhe von CHF 1‘000.00 als angemessen. 

 

5. 

Bei diesem Ausgang des Verfahrens werden die auf CHF 500.00 bestimmten Kosten nach den 

Grundsätzen von Art. 107 Abs. 1 VRPG i.V.m. Art. 8 der Verordnung über die Gebühren der 

Kantonsverwaltung vom 22. Februar 1995 (Gebührenverordnung [GebV; BSG 154.21]) dem 

Notar zur Bezahlung auferlegt. 

 

 

 

In diesem Sinne wird erkannt: 

 

1. Notar A. wird wegen der Verletzung der Interessenwahrungspflicht und des Gebots der 

einwandfreien Berufsausübung zu einer Busse von CHF 1‘000.00 verurteilt.  

 

2. Die Verfahrenskosten, bestimmt auf CHF 500.00, werden Notar A. zur Bezahlung aufer-

legt.  

 

3. Diese Verfügung ist wie folgt zu eröffnen: 

- Notar A., …………………………….. (mit eingeschriebenem Brief) 

- Regierungsstatthalteramt X., ……………. (mit A-Post) 

 

Der Justiz-, Gemeinde- 

und Kirchendirektor 

 

 

Christoph Neuhaus  

   Regierungsrat 
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Rechtsmittelbelehrung 

Dieser Entscheid kann mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde innert 30 Tagen seit Eröffnung schriftlich beim 

Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, Speichergasse 12, 3011 Bern, 

angefochten werden. Die Beschwerde ist mindestens im Doppel einzureichen und muss einen Antrag, die 

Angabe von Tatsachen und Beweismitteln, eine Begründung sowie eine Unterschrift enthalten; greifbare 

Beweismittel sind beizulegen.  


